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Medienmitteilung 
 
 
Mels, 29.08.2024 
 
 

Anpassung der Strompreise für das Jahr 2025 

 
Aufgrund einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien kann das Elektrizitäts- und Wasserwerk 
der Politischen Gemeinde Mels (EW Mels) trotz hohen Investitionen in die Netz-Infrastruktur und 
leicht steigenden Beschaffungskosten ihre Strompreise für das Tarifjahr 2025 über alle Kundenseg-
mente gesehen um 2% senken. 
 
Die Anpassung betrifft sowohl die Netz- als auch die Energiekosten. Der Stromtarif, den Kundinnen und 
Kunden in der Grundversorgung bezahlen, setzt sich aus den drei Komponenten Netznutzung, Energie und 
Abgaben zusammen.  
 
Netznutzung: 
Die Netznutzungspreise bleiben stabil, trotz erheblichen Investitionen in die Netz-Infrastruktur. Diese Investi-
tionen sind erforderlich, um den Umbau des Energiesystems zu unterstützen und die gesetzlichen Anforde-
rungen zu erfüllen. Im Weiteren führt der Eigenverbrauch der Solarenergie zu einer Verringerung des Ener-
giebezugs aus dem Netz, somit sind fixe Betriebskosten auf einen kleineren Absatz zu verteilen. 
 
Energie: 
Die Energiepreise erfahren eine leichte Preiserhöhung, aufgrund der höheren Beschaffungskosten für Strom 
am Markt in den vergangenen Jahren. Darüber hinaus trägt der verstärkte Ausbau von Solaranlagen zu ei-
ner Reduktion der Marktkosten bei, da der Anteil erneuerbarer Energie im Netz erhöht wird. Der hohe Anteil 
der Produktion mit den eigenen Wasserkraftwerken ermöglicht stabile Energiepreise. 
 
Energierücklieferung 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Stromgesetzes wird die Vergütung für erneuerbare Energien schweizweit 
harmonisiert. Die Berechnung der Rückspeisevergütung richtet sich neu nach dem vierteljährlich gemittelten 
Referenz-Marktpreis, der vom Bundesamt für Energie (BFE) publiziert wird (Art. 15, Abs. 1bis Eng). Der Re-
ferenz-Marktpreis wird quartalsweise festgelegt und auf der Website des BFE veröffentlicht. 
Das BFE hat einen unverbindlichen Zeitplan für die Inkraftsetzung des Stromgesetzes geäussert. Diese In-
formationen gelten vorbehältlich der Ergebnisse der aktuell laufenden zweiten Ämterkonsultation und der 
Entscheidung des Bundesrates im Herbst 2024. 
Aus diesen Gründen können die Rückspeisevergütungen nicht zusammen mit den Tarifen 2025 publiziert 
werden. 
 
Abgaben: 
Die gesetzlichen Abgaben sinken. Die Systemdienstleistungen der Swissgrid werden von 0.75 Rp./kWh auf 
0.55 Rp./kWh und die Abgabe für Stromreserve von 1.20 Rp./kWh auf 0.23 Rp./kWh gesenkt. Der Netzzu-
schlag bleibt unverändert. 
 
Weitere Informationen: 
Die neuen, detaillierten Preisblätter sowie Informationen zu den Stromprodukten sind auf der Website 
www.ewmels.ch zu finden. 
 
 
Weitere Auskünfte erteilt: Markus Zai, Geschäftsleiter EW Mels 
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